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Liebe Stimmbürgerinnen und Stimmbürger 

Am Dienstag, 4. Juni 2024, 20.00 Uhr, findet in der Mehrzweckhalle Seehalde, Mettmenhasli, 
die nächste Gemeindeversammlung statt.  

Der Gemeinderat hat folgende Traktandenliste festgelegt: 
 
 
1. Genehmigung Jahresrechnung 2023 der politischen Gemeinde Niederhasli Seite 4 

2. Anfragen im Sinne von § 17 des Gemeindegesetzes 
 
 
Aktenauflage 
Die Akten liegen seit Dienstag, 7. Mai 2024, während der Schalteröffnungszeiten bei der 
Gemeindeverwaltung, Dorfstrasse 17, 8155 Niederhasli, Abteilung Präsidiales, Büro Nr. 14, zur 
Einsicht auf.  
 
Anfragen 
Anfragen über Angelegenheiten der Gemeinde von allgemeinem Interesse (Anfragerecht 
gemäss § 17 Gemeindegesetz), die spätestens zehn Arbeitstage vor der Versammlung schriftlich 
und unterzeichnet an den Gemeinderat Niederhasli, Dorfstrasse 17, 8155 Niederhasli, gerichtet 
werden, werden vom Gemeinderat schriftlich beantwortet und in der Versammlung bekannt 
gegeben. 
 
Stimmberechtigung 
An der Gemeindeversammlung der politischen Gemeinde Niederhasli sind alle Schweizerinnen 
und Schweizer stimmberechtigt, welche ihren politischen Wohnsitz in Niederhasli haben, das 
18. Altersjahr zurückgelegt haben und nicht wegen dauernder Urteilsunfähigkeit unter umfas-
sender Beistandschaft stehen oder durch eine vorsorgebeauftragte Person vertreten werden. 
 
Rekursmöglichkeiten 
Mit Rekurs in Stimmrechtssachen kann innert fünf Tagen nach Publikation der Entscheide die 
Verletzung von Vorschriften über die politischen Rechte und ihre Ausübung gerügt werden. Der 
Rekurs gegen die Verletzung von Verfahrensvorschriften an der Gemeindeversammlung setzt 
voraus, dass diese an der Versammlung von irgendeiner stimmberechtigten Person gerügt wor-
den ist (§ 21a Abs. 2 VRG).  

Im Übrigen kann wegen Rechtsverletzungen, unrichtiger oder ungenügender Feststellung des 
Sachverhalts sowie Unangemessenheit der angefochtenen Anordnung innert 30 Tagen, von der 
Veröffentlichung an gerechnet, schriftlich Rekurs erhoben werden (§§ 19 und 20 VRG). 

In beiden Fällen ist das Rekursschreiben mit einem Antrag und dessen Begründung zu versehen 
und an den Bezirksrat Dielsdorf, 8157 Dielsdorf, zu richten.
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Mehrzweckhalle Seehalde 
Die Mehrzweckhalle befindet sich an der Seefeldstrasse 10 im Ortsteil Mettmenhasli. Die Mehr-
zweckhalle Seehalde ist rollstuhlgängig. 
 
Kontakt 
Bei Fragen rund um die Gemeindeversammlung steht Ihnen die Gemeindeverwaltung, Abteilung 
Präsidiales, gerne zur Verfügung (Tel.-Nr. 043 411 22 50 / gemeinde@niederhasli.ch). 
 
Beleuchtender Bericht 
Die Beleuchtenden Berichte zu Gemeindeversammlungen sowie auch Jahresrechnung und Bud-
get werden jeweils auch auf der Website der Gemeinde, www.niederhasli.ch, unter der Rubrik 
«Politik/Gemeindeversammlung» bzw. «Politik/Finanzen» aufgeschaltet. 
 
Wünschen Sie künftig die regelmässige Zustellung der Beleuchtenden Berichte per Post? Lassen 
Sie sich bei der Abteilung Präsidiales unter Angabe Ihrer Adresse in die Abonnenten-Liste eintra-
gen (Tel.-Nr. 043 411 22 50 / gemeinde@niederhasli.ch / www.niederhasli.ch – Online-Schalter). 
 
 
Niederhasli, 12. April 2024 
Gemeinderat Niederhasli
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Bericht zur Jahresrechnung 2023 
 
 
Erfolgsrechnung 

Die Erfolgsrechnung 2023 der politischen Gemeinde schliesst mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 0.66 Mio. ab. Budgetiert worden war ein Ertragsüberschuss von Fr. 2.51 Mio. Damit ist das 
Rechnungsergebnis um Fr. 1.85 Mio. schlechter als budgetiert. Die Gründe dafür sind nicht auf 
der Ertragsseite zu suchen. Wegen der sehr genauen Schätzung des Kantonsmittels der Steuer-
kraft entsprach die Summe von allgemeinen Steuern und Ressourcenausgleich genau dem Bud-
get. Zudem resultierten Mehrerträge bei den Grundstückgewinnsteuern von Fr. 0.53 Mio. und 
bei der Gewinnausschüttung der Zürcher Kantonalbank von Fr. 0.26 Mio. Die massivsten Mehr-
kosten ergaben sich mit Fr. 1.30 Mio. im Sozialbereich. Davon entfielen Fr. 0.60 Mio. auf das 
Asylwesen, was einer Budgetüberschreitung von 125% entspricht. Der Mehraufwand im Schul-
bereich von Fr. 0.95 Mio. ist zu einem beträchtlichen Teil auf den Teuerungsausgleich bei den 
Besoldungen und die Inflation zurückzuführen. Daneben resultierten auch bei den Beiträgen an 
die Pflegefinanzierung nicht beeinflussbare Mehrkosten von Fr. 0.31 Mio. 

Alle Gemeindewerke erzielten Überschüsse, nämlich das Wasserwerk Fr. 418'000 (- Fr. 36'000), die 
Abwasserbeseitigung Fr. 608'000 (- Fr. 20'000) und die Abfallwirtschaft Fr. 4'000 (+ Fr. 73'000). 
 
Investitionsrechnung 

Die Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens weist Nettoinvestitionen von Fr. 2.54 Mio. 
aus und damit Fr. 1.05 Mio. weniger als budgetiert. Das Investitionsvolumen war somit gemes-
sen an der Gemeindegrösse sehr bescheiden. 

Von diesen Investitionen entfielen Fr. 1.95 Mio. auf die steuerfinanzierten Bereiche und Fr. 0.59 Mio. 
auf die gebührenfinanzierten Gemeindewerke. Dabei wurde für kein Projekt mehr als Fr. 0.50 Mio. 
ausgegeben.
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Abweichungen der Erfolgsrechnung (gerundet auf Fr. 100) 
 
 
0 Allgemeine Verwaltung  
Mehraufwand netto Fr. 162'700 (JR: 2'874'700 / B: 2'712'000) 

Höhere externe Kosten für die Beurteilung von Baugesuchen und tiefere Erträge der Baugebüh-
ren führten zu Mehrkosten von netto Fr. 0.23 Mio. Ansonsten wurden die Budgetvorgaben weit-
gehend eingehalten. 
 
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 
Mehraufwand netto Fr. 189'200 (JR: 2'227'200 / B: 2'038'000) 

Die weitaus gewichtigste Abweichung betraf den Beitrag an die KESB (Erwachsenenschutz) mit 
Mehrkosten von Fr. 0.15 Mio. 
 
2 Bildung 
Mehraufwand netto Fr. 947'800 (JR: 17'726'900 / B: 16'779'100) 

Der Nettoaufwand im Schulbereich war um Fr. 0.95 Mio. und damit um 5.6% höher als budge-
tiert. Ein beträchtlicher Teil der Mehrkosten ergab sich durch den Teuerungsausgleich der Besol-
dungen, der um 2.4% höher als die Budgetempfehlung des Kantons war. Daneben führte das 
neue Pool-System der Klassenassistenzen beim Kindergarten und der Primarstufe zu markant 
höheren Lohnkosten. Die Schulliegenschaften blieben hingegen per Saldo im Rahmen der Bud-
getvorgabe. 
 
3 Kultur, Sport und Freizeit 
Mehraufwand netto Fr. 26'500 (JR: 2'119'000 / B: 2'092'500) 

Der Gesamtaufwand entsprach dem Budget. 
 
4 Gesundheit 
Mehraufwand netto Fr. 245'500 (JR: 3'918'300 / B: 3'672'800) 

Die Beiträge an die Pflegefinanzierung fielen um Fr. 0.31 Mio. höher aus als budgetiert. Leichte 
Einsparungen bei der ambulanten Pflege standen leider einer massiven Kostensteigerung bei der 
stationären Pflege gegenüber. 
 
5 Soziale Sicherheit 
Mehraufwand netto Fr. 1'298'400 (JR: 7'026'300 / B: 5'727'900) 

Beim Asylwesen führten eine massiv höhere Aufnahmequote und ein Kostenersatz, der die Auf-
wendungen bei weitem nicht mehr deckt, zu Mehrkosten von Fr. 0.60 Mio. Aufwandsteigerungen 
waren auch bei der gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe (Fr. 0.29 Mio.), den Ergänzungsleistungen 
zur AHV (Fr. 0.17 Mio.) und beim Jugendschutz (Fr. 0.11 Mio.) zu verzeichnen.
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6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung 
Mehraufwand netto Fr. 21'800 (JR: 1'773'800 / B: 1'752'000) 

Der Nettoaufwand aller Bereiche entsprach den Budgetvorgaben. 
 
7 Umweltschutz und Raumordnung 
Mehraufwand netto Fr. 9'200 (JR: 435'900 / B: 426'700) 

Alle gebührenfinanzierten Gemeindewerke erzielten Überschüsse: 

Wasserwerk Fr. 418'100 (Budget Fr. 454'100):  
Knapp schwächeres Ergebnis hauptsächlich wegen etwas tieferen Gebührenerträgen. 

Abwasserbeseitigung Fr. 608'500 (Budget Fr. 628'100):  
Ertragsüberschuss in budgetierter Höhe. 

Abfallwirtschaft Fr. 3'700 (Budget - Fr. 73'400):  
Eine schwarze Null statt eines deutlichen Defizits, da auf die Anschaffung eines Presscontainers 
verzichtet wurde. 
 
8 Volkswirtschaft 
Mehrertrag netto Fr. 254'100 (JR: 891'700 / B: 637'600) 

Die Gewinnausschüttung der ZKB fiel wegen deren Rekordgewinn 2022 deutlich höher aus als 
budgetiert. In den übrigen Bereichen wurden die Budgetvorgaben grösstenteils eingehalten. 
 
9 Finanzen und Steuern 
Mehrertrag netto Fr. 801'100 (JR: 37'872'200 / B: 37'071'100) 

Mit dem durch das Gemeindeamt geschätzten Kantonsmittel der Steuerkraft von Fr. 4'096 wurde 
die Budgetschätzung von Fr. 4'100 bestätigt. Die eigene Steuerkraft war hingegen um ca. Fr. 90 
pro Einwohner höher als budgetiert. Dies führte zwar zu Mehrerträgen von Fr. 0.87 Mio. bei den 
allgemeinen Gemeindesteuern, aber auch zu einem um Fr. 0.79 Mio. tieferen Ressourcen -
ausgleich. Nicht in die Berechnung des Ressourcenausgleichs fliessen hingegen die Grundstück -
gewinnsteuern ein. Diese Mehrerträge von Fr. 0.53 Mio. verblieben in der Gemeindekasse. Im 
Weiteren resultierte aus dem Verkauf der Aktien des MRI-Zentrums Bülach ein Buchgewinn von 
Fr. 0.14 Mio.
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Abweichungen der Investitionsrechnung 

Bei den folgenden Investitionsprojekten ergaben sich zwischen Budget und Jahresrechnung 
Abweichungen von über Fr. 100'000 (+ = Mehrausgabe/-einnahme, - = Minderausgabe/-ein-
nahme, gerundet auf Fr. 1'000): 

-  Fr. 100'000        Neues Ersteinsatzfahrzeug der Feuerwehr nicht angeschafft. 

+ Fr. 199'000        Mieterumbauten Asyl-Unterkunft Mandachstrasse 50, nicht budgetiert, weitere  
                             Kosten 2024. 

+ Fr. 113'000        Sanierung Moosackerstrasse, nicht budgetierte Restkosten 2023. 

-  Fr. 200'000        Tempo-30-Zonen, durch Gemeindeversammlung bewilligt, Umsetzung ab 2024. 

-  Fr. 135'000        Instandsetzung Brücke Furtbach bei Furtstrasse, erst Projektkosten, Realisie- 
                            rung 2024.  

-  Fr. 129'000        Belagssanierung Dammstrasse Oberhasli, erst Projektkosten, Realisierung 2024. 

+ Fr. 115'000        Wasserleitung Moosackerstrasse, nicht budgetierte Restkosten 2023. 

-  Fr. 176'000        Ersatz Quellwasserleitung Eigental, erst Projektkosten, Ausführung ab 2024. 

-  Fr. 128'000        Wasserleitung Niederglatterstrasse, erst Projektkosten, Ausführung ab 2024. 

+ Fr. 226'000        Wasseranschlussgebühren, Mehreinnahmen wegen reger Bautätigkeit. 

+ Fr. 172'000        Ersatz Mischwasserkanal Dammstrasse, nicht budgetiert, weitere Kosten 2024. 

-  Fr. 300'000        Kanalanschlussgebühren, negativer Ertrag wegen Rückerstattungen hoher Depot- 
                            leistungen. 

-  Fr. 224'000        Meliorationsleitungen Rümlangerstrasse 11 bis Haslibach, nur Projektkosten,  
                            Bau erst 2024.
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Bericht der finanztechnischen Prüfstelle 

Nach Beurteilung der Revipro AG, Thalwil, entspricht die Jahresrechnung für das am 31. Dezem-
ber 2023 abgeschlossene Rechnungsjahr den für die politische Gemeinde Niederhasli geltenden 
Vorschriften.  

Die Revipro AG empfiehlt, gemäss Bericht vom 12. März 2024, die vorliegende Jahresrechnung 
zu genehmigen.  
 
Antrag der Rechnungsprüfungskommission 

Die Rechnungsprüfungskommission hat die Jahresrechnung 2023 der politischen Gemeinde 
Niederhasli in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 19. März 2024 geprüft. 

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass die Jahresrechnung der politischen Gemeinde 
Niederhasli finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung der 
Jahresrechnung gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. 

Die Rechnungsprüfungskommission hat den Kurzbericht der finanztechnischen Prüfung zur 
Kenntnis genommen. 

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung die Jahresrechnung 
2023 der politischen Gemeinde Niederhasli entsprechend dem Antrag des Gemeinderats zu 
genehmigen. 
 
Rechnungsprüfungskommission Niederhasli 
24. April 2024


